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Abbildung 1: 70 Jahre Grundgesetz – Meilensteine des Grundrechtsschutzes

1953
Urteil zur Gleichberechtigung, BVerfGE 3, 225

 Das  Grundrecht der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau gilt unmittelbar. Es ist von Gesetzgebung, Regierung, 

Verwaltung und Gerichten zu beachten.

1972
Strafgefangenen-Beschluss, BVerfGE 33, 1

Jeder Mensch kann sich auf die Grundrechte berufen, 
auch Strafgefangene.

1977
Urteil zur lebenslangen Freiheitsstrafe, BVerfGE 45, 187

Die Menschenwürde verlangt, dass ein_e zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe Verurteilte_r grundsätzlich die Möglichkeit 
hat, wieder freigelassen zu werden. Dies muss gesetzlich 

 geregelt werden.

1993
Grundgesetzänderung Artikel 16 a
Das Grundrecht auf Asyl wird wesentlich eingeschränkt. Asyl 
 erhält nur noch, wer nicht aus einem Land der EU oder einem 
anderen sicheren Drittstaat nach Deutschland eingereist ist.

Beschluss zum Besitzrecht des Mieters, BVerfG 89, 1
Der Grundrechteschutz für Mieter_innen von Wohnraum wird 
 erweitert. Auch das Besitzrecht der Mieter_innen ist durch die 
Eigentumsgarantie geschützt. Es muss mit dem Grundrecht 
der Eigentümer_innen in einen Ausgleich gebracht werden.

2. Urteil zum Schwangerscha�sabbruch, BVerfG 88, 203
Es ist verfassungsgemäß, dass Schwangerscha�sabbrüche 
nach einer vorherigen Konfliktberatung straffrei sind.

1958
Lüth-Urteil, BVerfGE 7, 198

Die Grundrechte sind mehr als nur Abwehrrechte 
 gegen den Staat. Sie sind als verfassungsrechtliche 

 Grundentscheidung auch im Verhältnis zwischen 
 Privatpersonen zu berücksichtigen. 1966

Spiegel-Urteil, BVerfGE 20, 162
Eine freie und unabhängige Presse gehört zu den Grund pfeilern 
eines freiheitlich-demokratischen Staates. Die Presse freiheit 
reicht von der Beschaffung der Information und dem Quellen-
schutz bis zur Verbreitung der Nachrichten und Meinungen.

1968
Grundgesetzänderung Notstandsverfassung

Die Grundrechte gelten auch im Notstand, einzelne 
 Grundrechte können aber im Verteidigungsfall stärker 

 beschränkt werden.

1957
Elfes-Urteil, BVerfG 6, 32
Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit schützt 
auch die Handlungsfreiheit jedes Menschen. Für Menschen 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit bedeutet das: Sie genießen 
Grundrechtsschutz auch dort, wo Grundrechte ausdrücklich 
Deutschen vorbehalten sind (zum Beispiel Berufsfreiheit, 
 Freizügigkeit).

1975
1. Urteil zum Schwangerscha�sabbruch, BVerfG 39, 1
Der Staat hat die Pflicht, den sich im Mutterleib entwickelnden 
Fötus zu schützen. Da dieser Schutz Vorrang vor dem Selbst-
bestimmungsrecht der schwangeren Frau hat, besteht für sie 
eine Rechtspflicht, den Embryo auszutragen. Bei Gefahr für Leib 
oder Leben der Frau sind Ausnahmen von dieser Pflicht möglich.

1983
Urteil zur Volkszählung, BVerfG 65, 1
Das Bundesverfassungsgericht entwickelt das Grundrecht 
auf  informationelle Selbstbestimmung. In der Folge wird das 
deutsche Datenschutzrecht stark ausgebaut.

1971
Mephisto-Beschluss, BVerfGE 30, 173
Die Kunstfreiheit findet ihre Grenzen nur in der Verfassung 
selbst. Hierzu gehört der Achtungsanspruch jedes Menschen, 
der aus seiner Menschenwürde herrührt. Er wirkt auch über 
den Tod hinaus.

1985
Brokdorf-Beschluss, BVerfG 69, 315

Erstes Urteil zum Grundrecht auf Versammlungsfreiheit als 
unentbehrliches Element der Demokratie. Auch bei gewalttä-

tigen Ausschreitungen Einzelner muss der Staat das Recht 
auf eine friedliche Versammlung schützen.

1994
Zweitregister-Urteil, BVerfG 92, 26

Die Grundrechte gelten auch für das Handeln Deutsch-
lands außerhalb des deutschen Staatsgebiets. 

Der  Gesetzgeber muss dabei den Grundrechten die 
 größtmögliche Anwendung sichern. 

Grundgesetzänderung Artikel 3
Der Staat ist verpflichtet, die tatsächliche Gleichberech-

tigung zwischen Frauen und Männern aktiv zu fördern. 
Das Grundgesetz schützt auch vor Benachteiligungen 

 wegen einer Behinderung.

70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention: Meilensteine

1922
Fridtjof Nansen wird zum ersten „Hohen Kommissar 
für Flüchtlinge“ des Völkerbundes ernannt. Der von ihm 
entwickelte „Nansen-Pass“ dient als erster Reise- und 
Identitätsausweis für  Flüchtlinge.

1933
Das Abkommen über die internationale Rechtstellung der 
Flüchtlinge verpflichtet die Vertrags staaten erstmals, 
Flüchtlinge nicht an der Grenze in ihren Heimatstaat 
zurückzuschicken. 

1949
Die UN-Generalversammlung beschließt in der Resolu-
tion 319 (IV) die Einrichtung des Amtes des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(United Nations High Commissioner for Refugees 
UNHCR).

1951
Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) wird auf einer 
UN-Sonderkonferenz verabschiedet. Sie definiert den 
Flüchtlingsbegriff und legt die Rechte und Pflichten der 
anerkannten Flüchtlinge fest. Ihr Anwendungsbereich ist 
auf Ereignisse vor dem 1.1.1951 und den europäischen 
Raum beschränkt.

1953
Die „Bundesdienststelle für die Anerkennung aus län-
discher Flüchtlinge“ wird in Nürnberg gegründet. 
Sie ist zuständig für die Prüfung des Schutzanspruchs 
nach der GFK.

1954
Die GFK tritt in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft.

1967
Das „Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“ 
wird von der UN verabschiedet. Es hebt die zeitlichen 
und geographischen Beschränkungen der GFK von 
1951 auf. 

1969
Die Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) 
beschließt in Addis Abeba eine eigene Flüchtlings-
konvention (“Convention Governing the Specific Aspects 
of Refugee Problems in Africa”). Die Flüchtlingsdefinition 
wird aufgrund der  afrikanischen Erfahrungen mit Besat-
zung und Fremdherrschaft erweitert.

Das Protokoll über die Rechtsstellung der  Flüchtlinge tritt 
in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft.

1984
10 lateinamerikanische Staaten unterschreiben die 
Flüchtlingserklärung von Cartagena („Cartagena Declara-
tion on Refugees“). Sie erweitert die Flüchtlingsdefinition 
auf interne Konflikte, allgemeine Gewalt und schwere 
Menschenrechtsverletzungen.

1985
Das Exekutivkommittee des UNHCR empfiehlt den 
Staaten, Frauen als „besondere soziale Gruppe“ im Sinne 
von Art. 1 A GFK und damit einen geschlechtsspezifi-
schen Verfolgungs grund anzuerkennen.

1990
Die DDR tritt der GFK bei.

1993
Das Grundgesetz wird geändert: Das Recht auf Asyl 
erfährt in Art. 16 a GG eine erhebliche Einschränkung 
durch die sichere Drittstaatenregelung.

2000
Die EU-Grundrechte-Charta wird verkündet. Sie schreibt 
in Artikel 18 das Recht auf Asyl nach Maßgabe der GFK 
und des Protokolls von 1967 fest und enthält damit auch 
das Verbot der Zurückweisung (Refoulement-Verbot, 
Art. 18). In Artikel 19 regelt sie das Verbot der Kollektiv-
ausweisung.

2004
Die EU-Qualifikationsrichtlinie (2004/83/EG; über-
arbeitet: 2011/95/EU) tritt in Kraft. Ziel der Richtlinie ist 
die Festlegung von Mindestnormen für die Flüchtlingsan-
erkennung und die Gewährung des subsidiären Schutzes.

2005
Das Zuwanderungsgesetz tritt in Deutschland in Kraft. 
Es verankert die geschlechtsspezifische und die nicht-
staatliche Verfolgung explizit im deutschen Recht.

Die „Bundesdienststelle für die Anerkennung auslän-
discher Flüchtlinge“ wird umbenannt in „Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge“ (BAMF) und übernimmt 
zusätzliche Aufgaben im Bereich Integration und 
 Migration.
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1996
Mauerschützen-Beschluss, BVerfG 95, 96

Das strafrechtliche Rückwirkungsverbot umfasst nicht die 
 Rechtfertigung von schwerstem kriminellen Unrecht, welches 

die internationalen Menschenrechte missachtet.

2009
Wunsiedel-Beschluss, BVerfG 124, 300
Die Strafbarkeit der öffentlichen Billigung, Verherrlichung 
oder Rechtfertigung der nationalsozialistischen Unrechts-
herrscha� ist mit der Verfassung vereinbar. Zwar darf die 
Meinungsfreiheit nur durch ein allgemeines Gesetz ein-
geschränkt werden. Das  Ausmaß der nationalsozialistischen 
Unrechtsherrscha� sowie das Verständnis des Grund-
gesetzes als Gegenentwurf dazu rechtfertigen eine Aus-
nahme von diesem Grundsatz.

2003
Erstes Kop�uch-Urteil, BVerfG 108, 282
Zur Einschränkung der Religionsfreiheit von Lehrer_innen 
ist eine gesetzliche Grundlage notwendig.

2012
Urteil zum Asylbewerberleistungsgesetz, 
BVerfG 132, 134
Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschen-
würdigen Existenzminimums steht allen Menschen in 
Deutschland,  unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, zu. 
Die Menschen  würde kann nicht aus migrationspolitischen 
Gründen  relativiert werden.

2004
Urteil zum Großen Lauschangriff, BVerfG 109, 279

Zur Unantastbarkeit der Menschenwürde gehört ein  absolut ge-
schützter Kernbereich privater Lebensgestaltung. Der Staat darf 

in diesen Kernbereich nicht eingreifen, auch nicht zum Zwecke 
der Strafverfolgung.

Görgülü-Beschluss, BVerfG 111, 307
Die deutschen Gerichte sind verpflichtet, die Recht sprechung 

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
 berücksichtigen und das deutsche Recht  einschließlich der 

Grundrechte  menschenrechtsfreundlich auszulegen.

2015
Zweiter Kop�uch-Beschluss, BVerfGE 138, 296

Pauschale Kop�uchverbote für Lehrer_innen sind ver-
fassungswidrig. Verbote sind nur gerechtfertigt, wenn eine kon-

krete Gefahr für den Schulfrieden besteht.

2008
Urteil zur Online-Durchsuchung, BVerfGE 120, 274

Das Bundesverfassungsgericht entwickelt das Grundrecht auf 
Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 

 informationstechnischer Systeme als Teil des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts. Online-Durchsuchungen sind damit enge 

rechtsstaatliche Grenzen gesetzt.

2019
Beschluss zum Wahlrechtsausschluss von Menschen 

mit Behinderungen, 2 BvC 62/14
Der pauschale Ausschluss betreuter Personen  

vom  Wahlrecht ist verfassungswidrig.

2002
Urteil zum Lebenspartnerscha�sgesetz, BVerfG 105, 313

Eheähnliche Rechte und Pflichten für die gleichgeschlecht liche 
Lebenspartnerscha� verstoßen nicht gegen den besonderen 

Schutz der Ehe im Grundgesetz.

2010
Hartz IV-Urteil, BVerfG 125, 175

Aus der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip ergibt sich 
ein Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenz minimum. Es 

sichert die physische Existenz sowie ein  Mindestmaß an gesell-
scha�licher, kultureller und politischer Teilhabe.

1995
Kruzifix-Beschluss, BVerfG 93, 1
Grundsatzurteil zum religiösen Neutralitätsgebot 
des  Staates.Das Anbringen von Kreuzen in staatlichen 
Pflichtschulen ist mit Art. 4 Abs. 1 GG unvereinbar.

„Soldaten sind Mörder“-Beschluss, BVerfG 93, 266
Auch polemische und verletzend formulierte Werturteile 
sind durch die Meinungsfreiheit geschützt. Die Beleidigungs-
tatbestände im Strafgesetzbuch müssen daher im Lichte der 
Grundrechte ausgelegt werden.

2006
Urteil zum Lu�sicherheitsgesetz, BVerfG 115, 118
Das Recht auf Leben und die Garantie der Menschenwürde 
 verbieten, dass der Staat ein oder mehrere Menschenleben 
zur Rettung anderer Menschenleben opfert.

Beschluss zur Rasterfahndung, BVerfG 115, 320
Polizeiliche Rasterfahndungen sind als Präventivmaßnahme 
nicht erlaubt. Sie sind nur zulässig, wenn eine konkrete 
 Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes oder eine Gefahr für das Leben einer Person 
vorliegt.

2017
Urteil zum NPD-Verbotsverfahren, BVerfGE 144, 20
Für ein Parteiverbot reicht es nicht, dass eine Partei ver-
fassungsfeindlich ist. Sie muss von einer solchen politischen 
 Bedeutung sein, dass sie ihre verfassungsfeindlichen Ziele 
 möglicherweise erreichen kann.

2008 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Wahl des 
Wohnorts, BVerwGE 130, 148: Wohnsitz auflagen gegen-
über anerkannten Flüchtlingen, die Sozialhilfeleistungen 
beziehen, verstoßen gegen Art. 23 GFK, wenn sie zum 
Zweck der angemessenen Verteilung öffentlicher Sozial-
hilfelasten verfügt werden.

2012
Urteil des Europäische Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) Hirsi Jamaa u.a. gg. Italien, Beschwerde-Nr. 
27765/09: Schutz suchende, die im Mittelmeer aufge-
griffen werden, dürfen nicht ohne individuelle Prüfung 
eines Schutzanspruchs nach Libyen zurück geschoben 
werden.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum Asyl-
bewerberleistungsgesetz, BVerfGE 132, 134: Das Grund-
recht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Exis-
tenzminimums gilt für alle, unabhängig von ihrem 
jeweiligen Aufenthaltsstatus. Die Höhe der Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist evident unzu-
reichend.

Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), C-71/11 
und C-99/11: Auch ein Eingriff in die öffentliche 
Ausübung der Religion kann eine Verfolgungshandlung 
im Sinne der GFK darstellen. Bislang galt dies in der 
Regel nur für Eingriffe bei Auslebung der Religion im 
Privaten.

2013 
Urteil des EuGH, C-199/12: Homosexuellen Asylsu-
chenden, denen im Heimatland Strafverfolgung aufgrund 
ihrer sexuellen Orientierung droht, darf die Flüchtlings-
anerkennung nicht mit dem Argument verwehrt werden, 
dass sie ihre sexuelle Orientierung in ihrem Heimatland 
geheim halten können.

2014 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Geltung der 
GFK, 2 BvR 450/11: Die Normen der GFK sind in 
Deutschland unmittelbar anwendbar. Sie entfalten 
Wirkung wie eine innerstaatliche Vorschrift.

Urteil des EUGH, C-148/13, C-149/13 und C-150/13: 
Asylbefragungen zur sexuellen Orientierung dürfen nicht 
auf stereotypen Vorstellungen oder medizinischen Tests 
beruhen. Diese stellen eine Verletzung der Menschen-
würde dar.

2015
Mit § 23 Absatz 4 Aufenthaltsgesetz wird eine eigene 
Rechtsgrundlage für Flüchtlinge geschaffen, die im 
Rahmen eines Resettlement-Verfahrens aufgenommen 
werden. Im Resettlement-Verfahren werden Flüchtlinge, 
die zunächst in Nachbarstaaten Zuflucht gesucht haben, 
langfristig in anderen Ländern – auch Deutschland – 
aufgenommen.

2016
Der Gesetzgeber führt eine dreijährige Wohnsitzauflage 
für anerkannte Flüchtlinge in § 12a Aufenthaltsgesetz ein. 
Begründet wird dies mit der Förderung einer nachhal-
tigen Integration. 

745.545 Schutzsuchende beantragen in Deutsch land 
Asyl. Das ist die höchste Anzahl an Asylanträgen seit 
Bestehen des BAMF.

2018
Die UN-Generalversammlung verabschiedet den 
Globalen Pakt für Flüchtlinge. Er dient als Grundlage für 
eine ausgewogene Teilung der Verantwortung zwischen 
den Staaten bei der Aufnahme und Versorgung von 
Geflüchteten weltweit.

2020
82,4 Millionen Menschen sind Ende 2020 auf der Flucht, 
davon 20,7 Millionen Flüchtlinge unter UNHCR-Mandat. 
Das ist der höchste Stand seit Gründung des UNHCR. 
Ein großer Teil davon sind Binnenflüchtlinge oder suchen 
Zuflucht in der jeweiligen Region.

2021
Urteil des OVG Münster (11 A 1564/20.A) zu Asylan-
trägen von in Griechenland anerkannten Schutzberech-
tigten: Im Falle einer  Rückkehr droht in Griechenland 
Anerkannten eine menschenunwürdige Lebenssituation 
und damit die ernsthafte Gefahr einer erniedrigenden 
Behandlung (i.S. von Art. 4 der EU GrCh und Art 3 
EMRK). Das BAMF kann Asylanträge von in Griechenland 
Anerkannten deshalb nicht als unzulässig abweisen. 
Weitere OVGs schließen sich dieser Rechtsauffassung an. 
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